
L-

l_ 

■l-i 

O 

— 

E 
l/l 

O 

o 

c 
o 

c 

C 

EJ 
■+-1 

< 

o 

g
e
n
 

1 Allgemeines 

l l Dt*« Bedingungen gellen für alle WerlitatUcruagc 

1.2 LVeristaM.'crirage sind scrmlilith aLuuiehließen Soweit AuflragSerteitung und 

Aufrrigsbesui'iiuruj nirhi in getrennten Urkunden aufgenommen werden, erhält 

der AuFtraggeber | Kunde) eine DurchschtiM der VrjIrjgsuTliunrJe. 

1.3 Kostenvoransehlänesind bislumAbschluss des ttierksta|tv?rtragei Freibleibend, es 

sei denn, ts liegt ein verbindlicher K.ostenvnr.anscriljg nach Ziffer 2.2 vor, 

1.4 Mundliche Neörnabreden und mündliche, nachträgliche. Veftragsänderungen sind 

unwirksam, wtnn sie nitJii vom Auflisynehmer [VVrrkMatl] schriftlich bestätigt 

1.5 

2 

2.1 

2.3 

Der Wertslsttvrrtrag ermächtigt den Auftragnehmer (Unternehmer). Unteraufträge 

auf eigene Rechnung und Gefahr zu erteilen. 

Preise und Zahlungsbedingungen 

Die vereinbarten Preise gelten ab Werkstatt, ausschließlich Verpackung*- und Vc-

tadetosten, Der vereinbare Preis ist ohne AIJJuQ. Zu zahlen. Teilbeträge sind jeweils 

gemädVereinbirun^ fnllig, ansünslen gilt, das* der Auftraggeber niftit abgeschlos 

sene Tefle des Wt-rkes Ahschlagvi+inlungcn für die erbrachten vertragsgemäßen 

Leistungen verlangen kann, Üer Auftragnehmer ist berechtigt, bei Vertragsabschluß 

eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen, 

Sollten ■sich bri der Durchführung lies Auf Irriges zusätzliche Ar btiten als na! wendig 

erweisen und der Auftraggeber zwecks Einholung winer Zustimmung nicht kurzfristig 

errerchbar «in, ist der Auftragnehmer berechtigt.diese Afheitcr ohne Zustimmung 

des Auftraggebers durchzuführen, wenn cniwCiStf! der zu zählende Preis nur ge 

ringfügig überschritten wird öder die Ausführung dieser Arbeilen im mutmaß liehen 

Interesse des Auftrag gebe« liegt Im Nprrttalfall i(( für jede AuftragscrvreJlerung 

die Zustimmung de? Auf! rsrjrjrters erforderlich. Haider Auftragnehmer eine erfor 

derliche Zustimmung nicht erteilt, so ist er nicht i\it Abnahme verpflichtet und hat 

auch nicht die Mehrkosten zu tragen. 

Wünscht der Auftraggeber vor Auftragserteilung eme irtrhinrtiieht Preisangabe ofine 

jede Übersctireitungsbefuqnis auch nicht im Fall der Ziffer 2.2, ■5o bedarf es eines 

vcr binfllichtn schrift liehen Kasten veranschlag«, in dem die Arbeiten und Eisatitcile 
im einzelnen auffufüJiicn yrid rmt dem jeweiligen Preis zu versehen sind. Der Auf 

tragnehmer is.1 an diesen Kosten voran seh lag vat Vertrggsabschluss bis mm Ablauf 

van drei lochen rjebuntJen, Nach Auftragserteilung darf dieser Kosten veranschlag 

■rt jtdeflt falle «l;t rnü Zusl mmung des Aultraggebers überschTitten werüer». 

Die Auslieferung >ann nicht vor der vollständigen Zahlung des^ Entgelten verlang! 

werden. Rechnungen sind mit Zugang iofort zur Zahlung; fällig. 

Der Auftraggeber kommt in Annahmrve'jug, wenn nicht innerhalb von z^n irVocricn. 

nachdem ihm die Fertigstellung gemeldet ist, den Repäfatunjegciistand oder die 

bearbeitenden und au sg-frü sielen Gegenstande abholt und bezahlt Der Auftraggeber 

kemmt if5Zah!unfSy(j;ug. Wenn er nicht inncihalrj vüri 3D Tagen nach Fälligkeit und 

Zugang der Rechnung gezahlt hat. 

Im faHe des Zahlungsverzug« i^t der Auf Iragnehmer berechtigt, als. Verzugszinsen die 

t.l. gültigen Bankzinses für Kontokorrent kredite. fallt die$,e in Anspruch genammen 

werden, mindestens jedoch Zinsen in Höhe van 5 Prczpntrmnttrn über dem Baii-

szSrs.satz.zu verlangen, sofern auf diese Rechtsfolgen in dfr Rechnung hingewiesen 

wurUe Ut titt AuttT3(|get)?r nicht Vtrüianchtr jfn Sinne von 5 13 3Gß. iO beträgt 

der VerzugsiinssaL? 8 Pro^entpunkle ütier dem Bas^zmssatr. Im Übrigen gilt für 

diese Auftraggeber 5 2B6 Abs. 2 U\i 7 BGB, 

Wirü im Falle des Verzuges der flepar.nurrjtgenstand nicht innerhalb einer Woche 

abgeholt, \a a\ als Licgcrjcid ein EmMcllunt^cnlgrlt fui tageweise eingelagerte 

Gegenstande ju 7nhlenH d.is sich n.icli den Quadratmetern taertaTigter Lagerfläche 

Eine Aufrechnunn mit Gcqenffirderunyeri ist ausqf5C'itQ55en, es sei denn, es liegt 

ein rechtskräftiger Titel vor oder die Gegenforderung ist unbestritten. 

3.3 

3.4 

4 3 

J.4 

4.5 

5.3 

, Liefertermine 

Ist eine Lieferfrist vereinbart, beginnt ihr Lnuf mit [Jcm Abichluss des Verträgei. 

ipätntcnimit dem Zeitpunkt, iu iitm d;n Bestätigungiwhiciücn dem Aultrajgcbrr 

lugeht. 

Der Aufiragnehmer i!1 verpflichtet, den vereinbarten Liefertermin einzuhalten. 

Etrie kufi^cüigc TciTrtirtJücriChreituritJ 'W unerheblich, falli der AuftraggeDer h^i 

Vertragsabschlu5snicKte'''lar I bat. dass dc-r Lipfcilcrmin unbedingt einzuhalten iit. 

ÄndtTtotfer erweitert ■sichrer Arb«;i|.*iinifarc)q.Tgrnjb(r dem ursprünglichen Auftrag 
auf Wunsch oder nach RücMprache mil dem Auftraggeber und (ritt dadmth eine 

Verzögerung r\n, la hat der Auftragnehmer unverzüglich unter Angäbe der Grund? 

einen- neuen Liefertermin zu benennen. 

Orr Auftraggeber h^nn die Einhaltung der Licfcrfnsi mrhi verlangen, wenn ernicht 

rechtzeitig die ihm beim Abscrilusi tin. Vertrage* alv crfurürrlich aufgcgt&cncr: 

Unierlagen übergibt, nicht rrthuritidp die ihm vom Auftragrthmer al^ erfordfrlich 

aufqCjtticncri Grrnehmiijunqtfl und FrfigaLKn erteilt, nicht rechtzeitig alle von ihm 

zu slrllenden Bauteile liefert 

Bctrieässtorungcr iq FuTge höhere' Gcn4lt oder durch Streiks oder Aussperrungen. 

die der Aufiragnchmf r nicht zu vertreten hfli, enibinden ihn von der Einhaltung der 

Lieferfrist. Der Auftragnehmer ht jedoch verpflirMtt. itn Auftraggeber itber derar 

tige Verzögtrungrn urd den vorjimieJntlichcn neuen Lictejlcrmin ru unterrichten, 

sebata dies möglich 11 

Abnahme. Transport 

D* Abnahmt gilt als er!<j1gt. WCftfl örr Auf ira^rbti üu^drüctlich Oder sti^chwtirjcnd 

auf ri f Abnahme vcr;iehLer,_ ■Stillschrtrinefider Verjichl wird unterstellt, ^enn der 

Aufträggeöci tfic Abnahme nicht inncrhslli vpn J^vri Wochen vorgenommen hat. 

nachdem ihnn der Auftragnehmer die Fertigstellung anzeigte und thn hierbei ajs-

drüf-klich darauf hinwies, da« narn Ablauf drr genannten Frist die durchgeführten 

Arbeiten sh abgenommen gtltcri. 

Jeder Tran^poii ata Heriararuigfnfnii.indrj^oder dei UeaibcnFicn undaiiigtiiisteten 

Grgrnstsiidcs erfolqt fiii Rechnung und auf Gefahr rlts Aiiftfaggeters. soweit der 

Trrtr ioa rt nicfil vom ALltr.lijrthmcHfllilit ClurrlujCluhd wird an diCKm Fallt haf! et 

der Auftragnehmer nur für vorsätzliches Oder grub fahftaiSJgtS t/eiSCAulden »Iner 

selbst und seiner Erfüllungsgehilfen, 

Wird vom Auftraggeber Tranbpinrtweg,Ver5;md und Verpaclungsai-t nicht au;drüb 

lich vorgeschrieben, iit der Auftragnrhrnrr tiercchtiijt, dir erfnrderlithrn Maßnahmen 

zu veranlassen, üie Gefahr ilfi Transportes Irayl ;iucli in diesem Faltr dc-r Auftrag-

gcbci. cisetdtnrl. daSibtitirtlreLcridertScnarfrri dem ALfn^gnehmei tiei der Wahl 
der Maßnahme Vorrat? oder grobe .Tahrl.'tsiiijlieil n.ichyewieScn weiden kann 

Ei^e Transportversicherung ist wm Aultratinrlimer auf Konten des Auflraggeüers 

sbiuSChlicUcn, splcm rjicscr nicht widerspricht 

Die Abnahme *ann durch eirrt FflKjitellunysljc-scheinig-ungnsch § 6-SI a BGB ersetzt 

werden Der Gutachter Wird von dem Auftragnehmer bcauitragl-

Pfandrccht 

Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag neben dem <hm 

nach 5 647 BGB jutffhendtn Pfnndrccht flucn ein vertraglich» Pfandrecht an den 

auf Grutidri« Auftrags in seinen B(Ml;gcl.ingicn Gcgenitandcn tu. Dai vertragliche 

Pfandrecht kann auch ivegen Forderungen aui früher durchgeführten Arbeiten. 

ErHij-teiUicferungcn und ion^tigen Leistungen qt Itend grmactit werden, soweit si* 

mit dem Auflragsgegenttand in Zusammenhang tlehcn, 

Macht Crr Auftragnehmer von meinem Recht lum Pfandverkauf Geörauch. so genug: 

fürd^ Pfandverkaufwndrohung die Ahsendungtiriefsehriltlichtrt Benacrmthiigunc 

an die letztt. dem Auf trag nehm er bekannte Afncrmlia« Auftraggebers, snwfjt eine 
ff»a neu? Anscrtnft durch Anfrage bei dem Einwohnermeldeamt mchi (e^tgestellt 
ivcriifn kann. 

6 Gcwährieiitung 

B.l Mängel sind dem AufTr^gnchmcr un/er;ugrith noch ihrer Feststellung ■schriftlich 

anzuzeigen und io genau nvie möglich ru b«eichnen Alt Mangel gilt jede Abweichung 

/on der vereinbarten Bescriaff((ihcil des Werkes Der Auftrag5fjegen5tandmu5S dem 
Auftragnehmer unverzüglich nach f rilMicIlüng eine* Mangcäs ubtrgebcn werden 

■■ - "■-■■ -■■■■.-■■,* >'.■.■ ,:..!-'■ .tung erlh I venn wi rrnd der Gewähi tistyngsfi ■ 

ohne Zustimmung des AuMragnchmerv unsachgemäße Mängelbejeiiigufig^arbei-
ten durcli den Auftraggeher oder durch Driire wofgenommtn wurden, es sei denn, 

Ö£JS die Zustimmung de* Auftragnehmers nkht cingetiuli wrrden konnte und die 

sofort ine Behebung des Schadens unumgänglich not ̂ .rftüig war. Keine Gewähr wird 

übernommen für Schäden info\q^ ungteifjnctrr Oder unsachgemäßer Verwendung. 

fehlerhafter Montage b?w. Inbetrirbsctjuny durch öer Aufirsggcber oder durch 

Dritte, natürlicher Abnutzung, fehlerhafte/ Behandlung, den Betrirtasankitungefi 

nicht f-nr5nrechenrl* Bel»iebiffiittcl und Aiiitiiuichwcrlistofre. chemischer, elelt-
frDchemiHricr Qder/unrl elektrischer Einflüisc, soiveit sie nicht auf Vei«hulijcn des 

Auftragnehrners z*irijcl./ufijh(cn 5infJ, 

6.3 E«i reitet der AultijtirehmcrdjjVcriregfnflinCi^cwahrleiitungs-pflicritigen Msn-
gtH, tnistheidet ein von rfer zuständigen Hanrlwerkstsrnjuer OiJcr Industrie- und 

Handelt mm er ru bestimmender Sachveriiandigrr Stellt der Üach verstand ige. das 

Vorliegen einessolchen Mangel! fest, tragt elnarge Konten dieser Entscheidung aer 

Auftragnehmer, andernfalls tfer Auf! raggeü«r,G^cn(J=e Entscheidung des Sachver 
ständigen ist der Rechtsweg gegeben 

fi.4 Bei gewahr Imtungspfl ich eigen Uannei n hil der Auftraggeber grundsätzlich, nur eiren 

Anspruch auf ftachbe^ifiunq. Kommi der Auftragnehmer den Nacrtbesscrungivcr-

pfliehtungtn nithi innerhalb erner vom Auftraggeber geiel/ Jen angemessenen Frist 

nath öder schlagt üic wicürrhglte Nac^bejserung fehl, kann der Auftraggeber nen 

Margef idbst beseitigen unfl Ersatz der erforderlichen Aufwendungen [SdCitvor-

nshme). einer Herabscliung derVcrgiitunqjMinderurnJndcransicIiedci Minderung 

Schader.itriatr oder Ersatz vergleichbarer Aufwendungen verlangen. 

B.5 OcrAuftiagnehmer behebt den gew3hrleH5tungspilichiigen U^ngei giMflöSStrriitri auf 

seine Kosten und Gefahr in seinem Betrrtö Der Auftrarjnthmtr tragt die zum Zwecke 

der Nachbesserung e/foidcrlichcn Lohn-, Malenal-, Fracht- und AbscnleppkOilcn. 

In Fällen, m denen infofge des 5!ünöprlej dei AyfTMgMjcgcnnjnrjes öie Fraetit-

unä Ahschleppkostcn unicrhüitnismaEiig noch waren, tann der Auftragnehmer 

^in* andere Fachwerl<statt mii der Miinjelbeseitigung auf seine Kmien und Gefahr 

beauftragen. 

6-6 Gibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer brsanßcre Anweisungen rtmsiehtlifh 

Konslrutlion oder Material ■so tritl Saehmängelhafturg nach den §5 G33. 634 BGB 

nicht ein, sorern d;er Mangel auf dieie besonderen Arnvejiur gen ;ururk.;u führen ist. 

DcrAufiragnehmerist allerdings vcrpflichict. auf von i*im erkcnnbaie Gefahren de? 

Anwendung der vfjigtgcbencn KoriSIrukticn oder der Vcrarbeilurrj des vorgegebenen 

Material; schriftlich hinzuweisen, 

6 7 Ist der Auftraggeber eine jui isti^rhc Person des öffentlichen Rechts, rin üf(entlieh 
rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der Aufiran^geqensians 

zumBelncbscfncs Handelsgcwerde; gehurt, werrfenifflmAufiragiirhnicrlTanSport-
kosten (FT^cht- und AhschleppVcsten] nach Ziffer 6.5 nicht übernommen. 

6,E Die geseizlichen Mangdaniprüchc, die anläßlich d*r Ausführung: ven fieparatu"-

leisiungen entstehen können, verjähren m einen Jahr. Die? gilt nicht, wenn wir für 

Versau odfi grobes Verschulden haften. Fut Uerletrurrjen von leben. Kufjilt ur-,-r 

tiaften wir auch rjfi FahrlaSi'Qlieil, 

7 Härtung 

7.1 Wird der m Auftrag gegebene Gegenstand bttthädilft odtr geht er ganj oder teilweise 

verlustig, so naUet der Auftra9nehmer nur Für Vorbau und groüe Fahrlassigiril 

seiner selbst, seiner geschlichen Vcrueter, Angeitrlltcn, Arbeiter und sonstigen 

Er(iillung5gehitfen. 

7.2 Das gleiche gilt für SchäüVn undVtrluSIc. d^ran den vom Auftraggeber oder seinen 

Beauflagten zur Reparatur oder Auf&tm.ihrjng übrrgehenen oder angestellte^ 

BcDten, Matortn, Anhängern, Jnwemaricn Ajsr j^tung^^cgenit jnden oder sonstrgen 

Sa-cheri durch Abhandenkommen, unrechtmäßige Benutzung, Beschädigung oöer 

Zerstörung infolge Dic-hstahl*, Eitjruehs. Feuers, Sfurnis, Wassers entliehen, d«glti-

cher für Schaden djTCli Auf- und Abstippcn, üurch Benutzung von Krananlagen und 

Hetevisrkzeugen sowie beim Tranipor! innerhalb oder außerhalb dei Bet^ebi- und 

7 3 Das Risiko emer Proüefanrt gern ru Laitrn des Auftrjjqeücrs, soweit dieser 

oderstir-Eeauflragterdaifahrjeug wahrend der Probefahrt fuhrt Im ÜQrigen galten 
Probefahrten als im Aufirao des Auftrjg^rbrrs ämtfttiefühii 

T.4 Die dem Auftragnehmer ;ur Bep.ir.itu' od*i Ausrufung gentöenen Gfgt-nitänfle 

.\rrii;n .gm Auftragnehmer fut jj,c Audiagiieil nrtftl versichert, iofern der Auf 

traggeber nicht ausdrücklich emen Khriftticlwn Av'tr.ig jyr Vcriicherijng erteilt. 

Es üt Sache des Auftraggebers, alte nkhl unier Ziffer 7.1-7,3 abgedeckten Schäden 

und Verluste dureh eine entipiechcnde Kaikovernchrrurg abzudecken. 

7.b für Körperwcrletzifngcn. Geiuridhcil^schiden und UnfäSEe jeder Art, die dem Auf 

traggeber, «inen Angehörigen und Begleitpersonen Mcr Beauftragten im aeiamier 

Bereich des Lager- und Setfiebsgriandesoder bei Probefahrten ̂ ..Uerföhter, haftet 

der Auftragnehraci' ebenfalls nur Bei Vüiläll und gröbri FahrläisigkeLt senner selhsi. 

seFner gesetilictirn Vertrett'. Angestellten. Arbeite' und sonstigen ErfülEung^ge-hil-

7A Der Auftragnehmer hat Schaden und Vcriu*tr an Aultragsgcgrnitändcn unvcr? jglieh 

öcrnAijiuarjgcbci an ruzeigtn .Umgekehrt =st der Auitrsggrbe' verpflichtet. Schaden 

und Verluste, für die der Auliragnchmer jufjukommen hat, dem Auflragnchmei1 

unverzüglich nach ihrer Fesisiellung schriftlich sniuieigen und genau in htitich-

ntn. 

7.1 Sc,1,!': eine Haftung des Auftragnehmers für Schaden unü Verluste qegeüen i^:. 

bc5chranl:t sich diese auf die Wieder instanOset Jung oder -soweit die; nicht möglich 

J5t - auf Ersai* lies Ztitwt-m^ dfi Gcgcnstflinlf* am Tage der 8esthjtliqunrf oricr 

des Verlustes 

3 Eigcnturnivorhchslt und erw-trte Teile 

S.l Weitfen vom Auftragnehmer gelieferte Zubehörteile ''W S-fiahlung des vollen Pfri-

$e^ ausqcliffert. rjlciben iic bis !ur Erfüllung der fiettförderung im Eigentum des 

Auftragnehmers 

8.^ Wenn schriftlich nichts aridcrri wcreinhait wurden ist, yrhrn cssrt?le Itilr in da* 

Eigentum D"cs AufLrognchmers üücr. 

9 Gcrichtütjnd 

Für sämtliche gegenwärtigen und Zukunft igen Ansprüche aus der Gc^chattiwerbin-

dunrj - cinschlieDlich der Wechsel undSchectforittrurtgen - mit Vüllkaufifulcn oder 

juristischen Personen deioFf entliehen Rech: s oder off rnihch-r echt liehen 5nn<Jerver 

miigen i^t suuchlieUicher Gericnt^tanä aer Gerichtsstand des Auftragnehmers. 

Cs5 grr ehe gilt, t4r_nn der Auhraggehtr kem«n allgemeinen Gerichtsstand im Intandr 

hat. nach Venragsabwhlu«.seinen Wohn^iti oder gr«6hnlichcn Aufcnlhaltsoriaus 

dem Inland verlegt oder sein Wchmitr und gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeit 

punkt der Klage ndifu bekannt, ist tm Ütrigen gilt 6ci AftlpiüChendcSAufuagnehmerS 
gegenüBei1 dfm Auftraggeber der Wohnsilo des Aalnagcebers als Gerichtsstand 


